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STEUERTERMINE 

1. Maßnahmen zur weiteren Förderung
der Elektromobilität verabschiedet

In seiner Sitzung am 29.11.2019 hat der Bundesrat dem 
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elek-
tromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften zugestimmt. Die wichtigsten Maßnahmen sind: 

Dienstwagenbesteuerung 

Die befristeten Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung 
für E- und Hybridfahrzeuge wurden wie folgt erweitert: 

 Bei Anschaffung nach dem 31.12.2018 und vor dem
01.01.2031 ist nur ein Viertel der Bemessungsgrundla-
ge anzusetzen, wenn das Kfz keine Kohlendioxidemis-
sion je gefahrenen Kilometer hat und der Bruttolisten-
preis nicht mehr als 40.000 € beträgt.

 Soweit das Kfz diese Voraussetzungen nicht erfüllt und
bei Anschaffungen nach dem 31.12.2021 und vor dem
01.01.2025 ist nur die Hälfte der Bemessungsgrundla-
ge anzusetzen, wenn das Kfz eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer hat
oder die Reichweite im elektrischen Betrieb mindes-
tens 60 km beträgt.
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 Bei Anschaffungen nach dem 31.12.2024 und vor dem 
01.01.2031 ist nur die Hälfte der Bemessungsgrundla-
ge anzusetzen, wenn das Kfz eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer hat 
oder die Reichweite bei reinem E-Betrieb mindestens 
80 km beträgt. 

Hinweis: Diese Regelungen gelten auch bei der Fahr-
tenbuchmethode und sind zum 01.01.2020 in Kraft ge-
treten. 

Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge 

Für nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2031 ange-
schaffte neue E-Lieferfahrzeuge, die zum Anlagevermö-
gen eines Betriebs gehören, kann eine Sonderabschrei-
bung von bis zu 50 % im Jahr der Anschaffung in  
Anspruch genommen werden. 

Verlängerung von Steuerbefreiungen und Regelungen 
zur Lohnsteuerpauschalierung 

Folgende bisher bis 2021 befristete Steuerbefreiungen 
bzw. Regelungen zur Lohnsteuerpauschalierung werden 
bis zum 31.12.2030 verlängert: 

 Steuerbefreiung für die private Nutzung eines betriebli-
chen Fahrrads oder E-Fahrrads 

 Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile 
für das elektrische Aufladen eines E- oder Hybridfahr-
zeugs im Betrieb des Arbeitgebers und für die zeitwei-
se private Nutzung einer betrieblichen Ladevorrichtung 

 Wenn Ladevorrichtungen für E- oder Hybridfahrzeuge 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder ver-
billigt übereignet werden, gibt es die Möglichkeit der 
Erhebung der Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz 
von 25 %.  

Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
von Miet- und Pachtzinsen für E-Fahrzeuge  

Für Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von bewegli-
chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sieht das 
Gewerbesteuergesetz eine Hinzurechnung dieser Auf-
wendungen in Höhe von einem Fünftel vor.  

Die Regelung wurde dahin gehend angepasst, dass der 
Hinzurechnungsbetrag für E- und Hybrid-E-Fahrzeuge 
sowie für Fahrräder, die keine Kfz sind, unter bestimmten 
Voraussetzungen halbiert wird. Die Fahrzeuge dürfen eine 
Kohlendioxidemission von höchstens 50 g je gefahrenen 
Kilometer haben oder müssen eine bestimmte Mindest-
reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine aufweisen. 

Hinweis: Das Gesetz sieht weitere steuerliche Förde-
rungen der Elektromobilität vor. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie entsprechende Anschaffungen planen. Wir 
loten mit Ihnen die besten Fördermöglichkeiten aus. 

2. Gesetzgeber nimmt ausgefallene 
Finanzierungshilfen in den Fokus 

Gesellschafter, die ihrer GmbH bis zum 27.09.2017 eine 
ehemals eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe ge-
leistet haben, können den Ausfall ihrer Rückzahlungs-  
oder Regressansprüche im Fall der Veräußerung oder 
Auflösung der Gesellschaft als nachträgliche Anschaf-
fungskosten geltend machen. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) bereits im Juli 2019 bekräftigt. 

Hinweis: Bereits 2017 hat der BFH seine Rechtspre-
chung zu nachträglichen Anschaffungskosten bei der 
Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen geän-
dert. Obwohl der Grund für den Rechtsprechungs-
wandel schon seit 2008 bestand (in der Aufhebung 
des Eigenkapitalersatzrechts durch das Gesetz zur 
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen), hatte der BFH damals ange-
kündigt, die bisherigen Rechtsgrundsätze in allen Fäl-
len weiter anzuwenden, in denen der Sachverhalt am 
27.09.2017 (dem Veröffentlichungsdatum der Ent-
scheidung) bereits verwirklicht war. 

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 hat der Gesetzgeber 
auf diese Rechtsprechung reagiert und in dem neu  
hinzugefügten Absatz 2a des § 17 Einkommensteuer-
gesetz geregelt, dass zu den Anschaffungskosten auch  
Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten ge-
hören. 

Zu den nachträglichen Anschaffungskosten zählen nun: 

 offene oder verdeckte Einlagen, 
 Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darle-

hens oder das Stehenlassen des Darlehens in der Kri-
se der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst 
war, und 

 Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und 
vergleichbaren Forderungen, soweit die Hingabe 
oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit 
gesellschaftsrechtlich veranlasst war. 

Die geforderte gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt 
nach der gesetzlichen Neufassung in der Regel vor, wenn 
ein fremder Dritter die genannten Darlehen oder die Si-
cherungsmittel bei gleichen Umständen zurückgefordert 
oder nicht gewährt hätte. 

Für Fälle, in denen der Anteilseigner über den Nennbetrag 
seiner Anteile hinaus Einzahlungen in das Kapital der 
Gesellschaft leistet, ist nun zudem gesetzlich geregelt, 
dass die Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaf-
fungskosten gleichmäßig auf die gesamten Anteile des 
Anteilseigners einschließlich seiner im Rahmen von Kapi-
talerhöhungen erhaltenen neuen Anteile aufzuteilen sind. 

Hinweis: Die Neuregelungen sind erstmals auf Ver-
äußerungen (bzw. gleichgestellte Fälle) nach dem  
31.07.2019 anwendbar. Auf Antrag darf die neue ge-
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setzliche Definition von Anschaffungskosten aber auch 
schon rückwirkend vor diesem Stichtag angewandt 
werden. 

3. Steuerliche Begleitmaßnahmen zum 
Klimaschutzprogramm 2030 

Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen 
Partnern auf ein Verfahren geeinigt, in Europa den Aus-
stoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 
40 % gegenüber 1990 zu verringern. 

Dazu wurden verbindliche europäische Ziele sowie da-
raus abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 er-
reicht werden müssen. In seiner Sitzung am 20.12.2019 
hat der Bundesrat nach einem Vermittlungsverfahren den 
vorgesehenen steuerlichen Begleitmaßnahmen zum Kli-
maschutzprogramm 2030 zugestimmt. 

Konkret sind folgende steuerliche Maßnahmen vorgese-
hen: 

 Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstge-
nutztem Wohneigentum werden seit 2020 für einen  
befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch einen pro-
zentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuer-
schuld gefördert. Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, 
die auch in bestehenden Programmen der Gebäu-
deförderung als förderfähig eingestuft sind, wie die 
Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Ge-
schossdecken, die Erneuerung der Fenster oder  
Außentüren, die Erneuerung bzw. der Einbau einer 
Lüftungsanlage, die Erneuerung einer Heizungsanla-
ge, der Einbau von digitalen Systemen zur energeti-
schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und die 
Optimierung bestehender Heizungsanlagen. Das Ge-
setz sieht für die Aufwendungen im Jahr des Ab-
schlusses der Maßnahme und im darauffolgenden Ka-
lenderjahr einen Steuerabzug von jeweils höchstens 
7 % der Aufwendungen (in den jeweiligen Kalenderjah-
ren höchstens 14.000 €) und im zweiten folgenden Ka-
lenderjahr einen Steuerabzug von 6 % der Aufwen-
dungen (höchstens 12.000 €) vor. Insgesamt können 
in den drei Jahren somit 20 % der Aufwendungen,  
maximal 40.000 € je Objekt, von der Steuerschuld als 
Steuerermäßigung abgezogen werden. Die konkreten 
Mindestanforderungen werden in einer gesonderten 
Rechtsverordnung festgelegt, um zu gewährleisten, 
dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu kon-
zipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) entsprechen. 

Hinweis: Anders als bei der Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen sind bei der Regelung nicht nur 
Arbeitsleistungen begünstigt, sondern auch die Mate-
rialkosten. Sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie 
gerne. 

 Die Pendlerpauschale wird befristet vom 01.01.2021 
bis zum 31.12.2023 ab dem 21. Entfernungskilometer 

um 5 Cent auf 35 Cent und vom 01.01.2024 bis zum 
31.12.2026 um 8 Cent auf 38 Cent angehoben. Diese 
Anhebung gilt auch für Familienheimfahrten im Rah-
men der doppelten Haushaltsführung. 

 Für Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu ver-
steuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibe-
trags liegen, gibt es die Möglichkeit, alternativ zu den 
erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent bzw.  
38 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mobili-
tätsprämie in Höhe von 14 % dieser erhöhten Pau-
schalen zu wählen. Hierdurch sollen all diejenigen 
Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, bei denen 
ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausgaben-
abzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlas-
tung führt.  

Hinweis: Gerne erläutern wir Ihnen, ob Sie von der 
Mobilitätsprämie profitieren und was für die Antragstel-
lung erforderlich ist. 

 Der Umsatzsteuersatz für den öffentlichen Bahn-
fernverkehr wurde von 19 % auf 7 % gesenkt. 

4. Vorsteuerabzug: Leistungsbeschrei-
bung in Rechnung muss konkret sein 

Unternehmer können nur dann einen Vorsteuerabzug aus 
bezogenen Leistungen geltend machen, wenn ihnen eine 
ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Nach dem Um-
satzsteuergesetz müssen in der Rechnung die Menge 
und die Art der gelieferten Gegenstände bzw. der Um-
fang und die Art der sonstigen Leistung angegeben 
sein. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
aus dem Jahr 2010 genügen allgemeine Bezeichnun-
gen wie „Trockenbauarbeiten“, „Fliesenarbeiten“ und  
„Außenputzarbeiten“ allein nicht für eine hinreichende 
Leistungsbeschreibung, so dass der Empfänger der 
Leistungen bei solch „rudimentären“ Angaben keine Vor-
steuer aus der Rechnung abziehen kann. In einem aktuel-
len Fall hat der BFH jetzt aber entschieden, dass der Vor-
steuerabzug zulässig ist, wenn eine Leistung zwar nur mit 
„Trockenbauarbeiten“ beschrieben ist, die Bezeichnung 
sich jedoch auf ein konkret bezeichnetes Bauvorhaben 
an einem bestimmten Ort bezieht. In diesem Fall geht 
der BFH von einer hinreichenden Leistungsbeschreibung 
aus, weil die konkreten Angaben zum Ort der Leistungs-
erbringung die Finanzverwaltung in die Lage versetzen, 
die erbrachten Leistungen zu überprüfen. 

Der BFH verweist hier auf die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs, nach der die erbrachte Dienstleis-
tung zwar nach Umfang und Art präzisiert, jedoch nicht 
erschöpfend beschrieben werden muss. 

Hinweis: Leistungsempfänger sollten ihre Eingangs-
rechnungen zur Absicherung ihres Rechts auf Vor-
steuerabzug stets zeitnah prüfen. Sie sollten vom 
Rechnungsaussteller eine möglichst aussagekräftige 
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Leistungsbeschreibung einfordern und eine Berichti-
gung der Rechnung verlangen, wenn die Angaben zu 
dürftig ausfallen. 

5. Vorsteuervergütungsverfahren: Wie 
sind Rechnungskopien einzureichen? 

Unternehmer, die im EU-Ausland ansässig sind und hier-
zulande keine Umsatzsteuer schulden, können sich die im 
Inland gezahlte Vorsteuer über das sogenannte Vorsteu-
ervergütungsverfahren vom Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) erstatten lassen. Der Unternehmer muss sei-
nem Vergütungsantrag direkt die zugrundeliegenden 
Rechnungen und Einfuhrbelege als eingescannte Origi-
nale beifügen, sofern das Entgelt für den Umsatz oder die 
Einfuhr mindestens 1.000 € beträgt. Bei Rechnungen über 
den Bezug von Kraftstoffen gilt eine Grenze von 250 €. 

Dass die Anforderungen an die beizufügenden Rechnun-
gen nicht überspannt werden dürfen, hat nun der Bundes-
finanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil bekräftigt. Im  
zugrundeliegenden Fall hatte eine in den Niederlanden 
ansässige Firma beim BZSt einen Antrag auf Vorsteuer-
vergütung gestellt. Zu zwei Antragspositionen hatte sie 
lediglich „rudimentäre“ Eingangsrechnungen eingereicht: 

 Eine Rechnung mit der Bezeichnung „Nachberech-
nung der 19%igen Umsatzsteuer zu den anliegen-
den Rechnungen“, zu der die in Bezug genommenen 
Rechnungen nicht eingereicht wurden. Das vorgelegte 
Dokument enthielt allerdings Angaben zum Namen 
und zur Anschrift von Rechnungsaussteller und Rech-
nungsempfänger, zum Rechnungsdatum, zur Rech-
nungsnummer und zum Entgelt. Zum Leistungsgegen-
stand wies die Rechnung auf ein Bauvorhaben hin. 

 Eine Rechnung, die nur mit ihrer vierten Seite beige-
fügt war. Auf dieser Seite waren aber Teile des Liefer-
gegenstands nach Baustelle, Liefertag und Menge so-
wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Entgelt 
und Steuerausweis sowie Angaben zum Namen und 
zur Anschrift von Rechnungsaussteller und Rech-
nungsempfänger aufgeführt. 

Das BZSt stufte die vorgelegten Rechnungen als unvoll-
ständig ein und lehnte daher die Vorsteuervergütung ab. 
Anders der BFH, der nun grünes Licht für deren Gewäh-
rung gab. Nach Ansicht der Bundesrichter hatte die Firma 
das Erfordernis der Rechnungsvorlage ordnungsgemäß 
erfüllt. Im Vergütungsverfahren genüge der Antragsteller 
seiner Verpflichtung zur Vorlage der Rechnungskopie, 
wenn er seinem Antrag ein Rechnungsdokument beifüge, 
das den an eine berichtigungsfähige Rechnung zu stellen-
den Mindestanforderungen entspreche. 

Die dem BZSt vorgelegten Rechnungskopien enthielten 
die erforderlichen Mindestangaben zum Rechnungsaus-
steller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschrei-
bung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen  
Umsatzsteuer. Die Firma konnte die vollständigen Rech-
nungsdokumente daher mit Rückwirkung nachreichen. 

Hinweis: Der BFH verwies darauf, dass es gegen die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit verstieße, wenn 
jegliche Vorlagemängel zu einem endgültigen Aus-
schluss von der Vorsteuervergütung führen würden. 

6. Arbeitszeitkonto: Beachten Sie die 
vGA-Falle! 

Verdeckte Gewinnausschüttungen führen zu unange-
nehmen steuerlichen Folgen: Erkennt das Finanzamt Auf-
wendungen der Gesellschaft nicht an, weil es sich seiner 
Meinung nach um eine sogenannte verdeckte Gewinn-
ausschüttung handelt, treten insbesondere zwei Rechts-
folgen ein: Zum einen darf die Gesellschaft keinen steu-
ermindernden Aufwand geltend machen und zum anderen 
muss der Gesellschafter die verdeckten Gewinnausschüt-
tungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (OFD) hat sich 
kürzlich mit der Frage beschäftigt, wie Arbeitszeitkonten 
eines Geschäftsführers in diesem Kontext zu beurteilen 
sind. In Arbeitszeitkonten werden in der Regel Mehrar-
beitszeiten erfasst, damit der darauf entfallende Arbeits-
lohn während einer späteren, in der Regel längerwähren-
den Freistellung (Sabbatical) ausgezahlt werden kann. Für 
die steuerliche Behandlung sind bei Geschäftsführern 
grundsätzlich drei Fälle zu unterscheiden: 

1. Fremdgeschäftsführer: Bei nicht an der Gesellschaft 
beteiligten Gesellschaftern führt die Vereinbarung und 
Befüllung von Arbeitszeitkonten grundsätzlich nicht zu 
verdeckten Gewinnausschüttungen. Vielmehr sind die-
se zwar gesellschaftsrechtlich ein Organ der Gesell-
schaft, steuerlich jedoch „ganz normale“ Arbeitnehmer. 

2. Nicht beherrschende Gesellschaftergeschäftsfüh-
rer: Sofern Geschäftsführer (auch in geringstem Um-
fang) an der Gesellschaft beteiligt sind, ist zu prüfen, 
ob mit ihnen vereinbarte Arbeitszeitkonten gegebenen-
falls als verdeckte Gewinnausschüttungen zu beurtei-
len sind. Wichtigstes Kriterium dürfte hierbei der  
Drittvergleich sein. Danach gilt es zu prüfen, ob auch 
andere (nicht an der Gesellschaft beteiligte) Angestell-
te Arbeitszeitkonten haben. Hat nur der Gesellschaf-
tergeschäftsführer ein solches, dürfte regelmäßig von 
verdeckten Gewinnausschüttungen auszugehen sein. 

3. Beherrschende Gesellschaftergeschäftsführer: 
Geschäftsführern, die mehrheitlich an der Gesellschaft 
beteiligt sind, steht die Vereinbarung eines Arbeitszeit-
kontos aus steuerlicher Sicht nicht offen. Die Anspa-
rung der Arbeitszeit auf einem zivilrechtlich vereinbar-
ten Arbeitszeitkonto führt nach Meinung der OFD  
regelmäßig und in vollem Umfang zu verdeckten Ge-
winnausschüttungen. 
 

Hinweis: Gleitzeitkonten, mit denen eine werktägliche 
oder wöchentliche Flexibilisierung der Arbeitszeit er-
möglicht werden soll, fallen nicht unter diese Rege-
lung. Sie sind also regelmäßig anzuerkennen, sofern 
sie fremdüblich sind. 
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7. Einlagenrückgewähr: Was gilt für Ver-
rechnung mit Anschaffungskosten? 

Unter dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto einer 
Kapitalgesellschaft versteht man einen fiktiven Merkpos-
ten (also kein Finanzbuchhaltungskonto), in dem diejeni-
gen Einlagen der Gesellschafter festgehalten werden, die 
nicht in das Stammkapital geleistet werden. Typischer-
weise entspricht das steuerliche Einlagekonto der Kapital-
rücklage. Das steuerliche Einlagekonto dient nur dem 
Zweck festzustellen, ob bzw. inwieweit eine Ausschüttung 
an die Anteilseigner aus operativen Gewinnen gespeist 
wird oder ob bzw. inwieweit diese eine Einlagenrückge-
währ darstellen. Letztere führen nämlich beim Gesell-
schafter nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen, son-
dern sind mit den Anschaffungskosten zu verrechnen. 

Beispiel: Die A-GmbH schüttet 2019 an ihren Allein-
gesellschafter 40.000 € aus. Diese Ausschüttung be-
steht laut der ordnungsgemäßen Steuerbescheinigung 
zu 15.000 € aus einer Einlagenrückgewähr. A hatte 
Anschaffungskosten von 26.000 € für die Beteiligung. 
Lösung: Durch die Ausschüttung hat A Einkünfte von 
25.000 € aus Kapitalvermögen. In Höhe von 15.000 € 
findet eine Verrechnung der Anschaffungskosten mit 
der Einlagenrückgewähr statt, so dass die verbleiben-
den Anschaffungskosten des A 11.000 € lauten. 

Doch wie verhält es sich, wenn A zum Beispiel nicht von 
Anfang an Alleingesellschafter war, sondern die ersten 
50 % in 2017 für 20.000 € und die weiteren 50 % in 2018 
für 6.000 € gekauft hat? 

Dann ist laut Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main die Ein-
lagenrückgewähr gleichmäßig auf alle Anteile zu ver-
teilen, denn unabhängig von den individuellen An-
schaffungskosten existiert jeder Gesellschaftsanteil 
eigenständig. Das merkt man auch daran, dass bei einer 
GmbH die Gesellschaftsanteile in der Gesellschafterliste 
durchnummeriert sind. Für das obige Beispiel bedeutet 
dies, dass von der Einlagenrückgewähr (15.000 €) je 
7.500 € auf den 2017 und auf den 2018 gekauften Anteil 
entfallen. Die verbleibenden Anschaffungskosten des ers-
ten Gesellschaftsanteils (aus 2017) betragen also fortan 
12.500 €. Hinsichtlich des 2018 erworbenen Anteils über-
steigt die Einlagenrückgewähr die Anschaffungskosten um 
1.500 €. In Höhe dieses überschießenden Betrags handelt 
es sich per Fiktion um ein Veräußerungsgeschäft. Es gilt 
mithin zum Beispiel nicht der Sparer-Freibetrag. 

Hinweis: Damit bei unterschiedlichen Beteiligungser-
werben eine etwaige Einlagenrückgewähr rechtssicher 
bewertet werden kann, ist es wichtig, die Anschaf-
fungskosten pro erworbenen Anteil festzuhalten. 

8. Betriebe gewerblicher Art: Sonder-
umlagen sind ggf. nicht abzugsfähig 

Als Geschäftsführer oder Vorstand eines Betriebs gewerb-
licher Art - also eines Unternehmens, das unter dem Dach 

einer Körperschaft des öffentlichen Rechts angesiedelt ist 
- hat man es oft nicht leicht. Man muss nicht nur die öffent-
lich-rechtlichen Belange berücksichtigen, darüber hinaus 
enthält das Steuerrecht gerade für solche Betriebe zahl-
reiche Fallstricke. 

Das zeigt eindrucksvoll der Fall einer Sparkasse aus  
Niedersachsen. Diese musste an den Sparkassenverband 
eine Sonderumlage leisten, weil dieser durch eine Ab-
schreibung auf eine Beteiligung (an einer Landesbank) ei-
nen Bilanzverlust erlitten hatte. Die zahlende Sparkasse 
buchte die Sonderumlage als Betriebsausgabe. Das  
zuständige Finanzamt nahm bei der Ermittlung des zu 
versteuernden Einkommens jedoch in gleicher Höhe eine 
außerbilanzielle Gewinnkorrektur vor. Gegen diese Hinzu-
rechnung wehrte sich die Sparkasse erfolglos. 

Die Richter erachteten die Vorgehensweise des Finanz-
amts als vollkommen systemtreu, denn eine mögliche 
Ausschüttung der Landesbank wäre bei der Sparkasse 
steuerfrei gewesen. Systemgerecht ist es daher, dass mit 
steuerfreien Ausschüttungen zusammenhängende Be-
triebsausgaben steuerlich nicht abgezogen werden 
dürfen. Die Finanzverwaltung hat diese Auffassung schon 
länger vertreten, durch das Urteil des Bundesfinanzhofs 
genießt sie nunmehr volle Rückendeckung. 

9. Ertragsteuerliche Organschaft mit 
ausländischer Gesellschaft möglich 

Ja, Sie haben richtig gelesen: Mit einer ausländischen 
Gesellschaft ist tatsächlich eine ertragsteuerliche Organ-
schaft möglich! Dies erlaubt der Gesetzgeber seit der so-
genannten kleinen Organschaftsreform im Jahr 2013. 
Vorher galt das doppelte Inlandserfordernis, wonach eine 
Organgesellschaft sowohl ihren Sitz als auch ihren Ort der 
Geschäftsleitung im Inland haben musste. Seit der Reform 
darf der Sitz im Ausland liegen, allerdings muss sich der 
Ort der Geschäftsleitung weiterhin im Inland befinden, 
damit im Rahmen der Organschaft eine Verrechnung der 
Ergebnisse stattfinden darf. 

Beispiel: Eine inländische GmbH hält alle Anteile ei-
ner niederländischen B.V., die ihren statuarischen Sitz 
in Amsterdam und ihren Ort der Geschäftsleitung in 
Aachen hat. Die GmbH darf ihre Ergebnisse mit der 
B.V. verrechnen. 

Doch der inländische Ort der Geschäftsleitung ist nicht 
die alleinige Voraussetzung - als wohl wichtigste Voraus-
setzung gilt deutschen Steuerrechtlern der ordnungsge-
mäße Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags.  
Doch genau hier liegt das Problem: In grenzüberschrei-
tenden Fällen gilt nicht nur deutsches Gesellschaftsrecht. 
Das deutsche Körperschaftsteuergesetz regelt aber sehr 
genau, welche Regelungen aus dem Aktiengesetz bzw. 
dem GmbH-Gesetz erfüllt sein müssen. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hat nun festgelegt, 
dass die im deutschen Körperschaftsteuergesetz ver-
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langten Regelungen auch im grenzüberschreitenden 
Fall gelten müssen, entweder per ausländischem Gesetz 
selbst oder es bedarf einer ausführlichen Regelung im 
Vertrag, zum Beispiel zur Verlustübernahme und zum 
Schutz von Minderheitsgesellschaftern. 

Hinweis: Wichtig ist, dass es sich nach dem Typen-
vergleich auch tatsächlich um eine ausländische Kapi-
talgesellschaft handelt. Im gesamten EU-/EWR-Raum 
gibt es eine nahezu dreistellige Anzahl verschiedener 
Gesellschaftsformen. Das Bundesfinanzministerium 
führt eine Liste, welche ausländische Rechtsform mit 
welcher deutschen Rechtsform vergleichbar ist. 

10. Verdeckte Gewinnausschüttungen: 
Alle Voraussetzungen sind zu prüfen! 

Verdeckte Gewinnausschüttungen haben teils drastische 
steuerliche Auswirkungen: Die zahlende Gesellschaft hat 
keinen Betriebsausgabenabzug und der empfangende 
Gesellschafter muss die Ausschüttung versteuern. Ange-
sichts der Vertragsfreiheit zwischen Gesellschaft und An-
teilseignern ist das Finanzamt in der Regel sehr erpicht 
darauf, verdeckte Gewinnausschüttungen zu finden. In der 
Diskussion mit dem Finanzamt lohnt es sich daher, stets 
alle Voraussetzungen einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung zu kennen und zu prüfen. Diese sind: 
 

 Vermögensminderung oder verhinderte Vermögens-
mehrung 

 Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
 Gewinnauswirkung 
 keine offene Ausschüttung 
 Zuflussgeeignetheit beim Gesellschafter 

Vor dem Finanzgericht Münster (FG) patzte das Finanz-
amt allerdings, weil es einen Darlehensvertrag zwischen 
einer Tochtergesellschaft (Darlehensgeberin) und ihrer 
(mittelbaren) Gesellschafterin (Darlehensnehmerin) auf-
grund einer fehlenden Fremdüblichkeit als verdeckte Ge-
winnausschüttung ansah. Da die Darlehen nicht besichert 
waren, war nach Ansicht der Beamten die zweite Voraus-
setzung einer verdeckten Gewinnausschüttung gegeben. 
Das FG verwies aber darauf, dass gar keine Vermö-
gensminderung (oder verhinderte Vermögensmehrung) 
vorliege, da die Darlehensgeberin die Darlehensforde-
rung innehabe und diese auch werthaltig sei. Eine ver-
deckte Gewinnausschüttung sei daher nicht festzustellen. 

Hinweis: Eine Vermögensminderung kann aber vor-
liegen, wenn die Vereinbarungen erkennen lassen, 
dass das Darlehen nicht ernsthaft als solches gewollt 
ist. Das kann etwa sein, wenn keine oder nur unre-
gelmäßige Tilgungsleistungen erbracht werden (was 
aber im vorliegenden Sachverhalt nicht der Fall war). 

 
  

STEUERTERMINE 
 

April 2020 Mai 2020 Juni 2020 

14.04. (*17.04.) 11.05. (*14.05.) 10.06. (*15.06.) 

Umsatzsteuer  
(Monats-/Quartalszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

   

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monats-/Quartalszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

  Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt  
(Vorauszahlung) 

  Körperschaftsteuer mit SolZ  
(Vorauszahlung) 

 15.05. (*18.05.)  

 Gewerbesteuer  
Grundsteuer 

 

28.04. 27.05. 26.06. 

Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge 

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt. 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 


